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§ 34 WGarG 2008 Lagerräume für
brennbare Flüssigkeiten

 WGarG 2008 - Wiener Garagengesetz 2008

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Lagerräume für brennbare Flüssigkeiten müssen gefahrlos vom Freien oder von allgemein zugänglichen Stellen des

Gebäudes erreichbar sein. Zugänge durch Lagerräume für brennbare Flüssigkeiten zu anderen Räumen sind nicht

zulässig.

(2) Die Türen müssen als Feuerschutztüren in der Klassi5zierung zum Brandverhalten El2 30-C, in Fluchtrichtung

aufschlagend sowie versperrbar sein. Sie müssen eine lichte Höhe von mindestens 1,80 m und eine lichte Breite von

mindestens 80 cm haben.

(3) Die lichte Durchgangshöhe von Türen darf durch die bauliche Ausgestaltung der Au;angwanne auf bis zu 1,20 m

verkleinert werden, wenn dies auf Grund der Raumhöhe unvermeidbar ist. Hat die Au;angwanne eine Tiefe von mehr

als 60 cm, sind im Bereich der Zugangstür Überstiegshilfen und Haltegri;e anzubringen, deren Befestigungen die

Dichtheit der Au;angwanne nicht beeinträchtigen dürfen. Senkrechte Einstiege in Lagerräume für brennbare

Flüssigkeiten oder in Bedienungskammern unterirdischer Lagerbehälter müssen feuerhemmende Abschlüsse mit

lichten Durchstiegsöffnungen von mindestens 70 cm x 90 cm haben.

(4) Lagerräume für brennbare Flüssigkeiten müssen durch ausreichend groß bemessene Lüftungsö;nungen ständig

wirksam mit dem Freien verbunden sein. Der Mindestquerschnitt der Lüftungsö;nungen hat 300 cm2 zu betragen. Die

Lüftungsö;nungen müssen so gelegen sein, dass Verkehrs- und Fluchtwege im Brandfall durch Feuer und Rauch nicht

gefährdet werden. Luftleitungen (Poterien) sind außerhalb von Lagerräumen für brennbare Flüssigkeiten bis zur

Ausmündung ins Freie feuerbeständig auszuführen. Lüftungsö;nungen sind gegen das Eindringen brennender oder

glimmender Gegenstände zu sichern.

(5) Liegt bei Lagerräumen für brennbare Flüssigkeiten sowie bei Bedienungskammern unterirdischer Lagerbehälter der

Fußboden tiefer als 3 m unter dem anschließenden Umgebungsniveau, sind diese Räume mit Lüftungsö;nungen

derart auszustatten, dass sich eine Durchlüftung möglichst in der Raumdiagonale ergibt.

(6) Lagerräume für brennbare Flüssigkeiten sind elektrisch beleuchtbar einzurichten.

(7) In Lagerräumen für brennbare Flüssigkeiten sind Kanaleinläufe und Kanalputzö;nungen, Einmündungen von

Feuerstätten in Abgasanlagen, Reinigungsö;nungen von Abgasanlagen, Wasser- und Gasleitungen sowie nicht zur

Raumbeleuchtung und zum Betrieb der Anlage gehörende elektrische Anlagen unzulässig.

(8) Die Fußböden von Lagerräumen für brennbare Flüssigkeiten sind aus nicht brennbaren Bausto;en,

Füssigkeitsdicht und mineralölbeständig herzustellen. Falls nicht ausschließlich doppelwandige Lagerbehälter mit

Leckanzeigesystem zur Aufstellung gelangen, sind Au;angwannen herzustellen, die keine Bodenabläufe aufweisen

dürfen. Das Fassungsvermögen jeder Auffangwanne hat
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1. bei einem oder mehreren kommunizierend miteinander verbundenen Lagerbehältern der gesamten

höchstzulässigen Lagermenge,

2. bei mehreren nicht kommunizierend miteinander verbundenen Lagerbehältern der höchstzulässigen Lagermenge

des größten Behälters und

3. bei ortsveränderlichen Behältern (Fässern, Kanistern und dgl.) der Hälfte der gesamten höchstzulässigen

Lagermenge, mindestens jedoch der Lagermenge des größten Behälters

zu entsprechen.

(9) Lagerbehälter in Lagerräumen für brennbare Flüssigkeiten sind so aufzustellen, dass zur leichten Begehbarkeit ein

seitlicher Abstand von mindestens 50 cm um jeden Lagerbehälter und der gleiche Abstand von der Decke frei bleiben

müssen. Lagerbehälter mit einem Nenninhalt bis 20.000 Liter dürfen an zwei zusammenstoßenden Seiten mit einem

Abstand von mindestens 15 cm von den Raumwänden aufgestellt werden. Bei der Aufstellung von Batteriebehältern

gelten diese Abstände nicht zwischen den einzelnen Behältern. Bei Lagerbehältern mit einem Nenninhalt bis

2.000 Liter ist ein Mindestabstand von 30 cm zur Decke ausreichend.

(10) An der Außenseite der Türen zu Lagerräumen für brennbare Flüssigkeiten sowie allenfalls vorgelagerter Schleusen

sowie an der Oberseite von Einstiegsklappen senkrechter Einstiege sind die Aufschriften „Lagerraum für brennbare

Flüssigkeiten“, „Unbefugten ist der Zutritt verboten“, sowie „Rauchen und Hantieren mit Feuer und o;enem Licht

verboten“ gut lesbar und haltbar anzubringen.
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